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Handyregelung für Grundschulen in NRW (Stand: Herbst 2025)
1. Rechtlicher Rahmen
· Die Schulkonferenz beschließt gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 25 SchulG NRW über die Schulordnung, in der auch die Handyregelung verankert ist.
· Das Schulministerium NRW empfiehlt ein generelles Verbot der privaten Handynutzung an Grundschulen. 

2. Grundsätze
· Förderung von Konzentration, sozialem Miteinander und altersgerechtem Medienverhalten.
· Digitale Endgeräte (Handys, Smartwatches, Schrittzähler, weitere digitale Geräte, die bald auf dem Markt sind) sollen nicht mitgebracht oder nicht genutzt werden.
· Schule als Schutzraum ohne digitale Ablenkung.
· Die Schule übernimmt keinerlei Haftung bei Verlust und/oder Beschädigung des Gerätes / der Geräte.

3. Allgemeine Regelungen
· Private Nutzung von Handys und Smartwatches ist untersagt: 
· Auf dem gesamten Schulgelände (Gebäude, Schulhof, Sportstätten).
· Während des gesamten Schultages.
· Geräte müssen ausgeschaltet (nicht im Flug- oder Schulmodus) sein und in der Schultasche oder einem zentralen Ort aufbewahrt werden.
· Foto-, Ton- und Videoaufnahmen sind verboten, außer mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft zu Unterrichtszwecken.


4. Ausnahmen und Sonderregelungen
Dringende Fälle: Schülerinnen und Schüler dürfen im Sekretariat oder in Absprache mit einer Lehrkraft/ Betreuungsperson ihre Eltern kontaktieren.

Medizinische Gründe: Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen auf ein digitales Gerät angewiesen sind (z.B. Diabetes), müssen eine Ausnahmegenehmigung bei der Schulleitung beantragen.

· Lehrkräfte dürfen Geräte dienstlich oder unterrichtsbezogen nutzen.

5. Konsequenzen bei Verstößen
	Verstoß
	Maßnahme

	Erstmalige Missachtung
	Ermahnung durch Lehrkraft

	Wiederholte Nutzung
	Temporäre Wegnahme bis Schulschluss

	Schwerwiegender Verstoß (z. B. heimliche Aufnahmen)
	Elternkontakt, Einbehaltung ggf. über das Wochenende, Elterngespräch

	Nutzung in Prüfungen
	Wertung als Täuschungsversuch

	Verbreitung strafbarer Inhalte
	Information an Schulleitung, ggf. Anzeige, Ordnungsmaßnahmen



6. Kommunikation & Transparenz
· Regelung wird zu Schuljahresbeginn vorgestellt.
· Eltern und Schüler bestätigen Kenntnisnahme schriftlich.
· Veröffentlichung auf Schulhomepage und als Aushang im Schulgebäude.

7. Evaluation & Anpassung
· Regelung tritt z. B. zum 01.08.2025 in Kraft.
· Regelmäßige Überprüfung durch Schulkonferenz.
· Anpassung bei Bedarf im partizipativen Prozess mit Lehrkräften, Eltern und Schülern.
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